
KINDERBETREUUNG
IN DEN 

OSTERFERIEN
Anmeldung/Einschreibung
Montag, 01. 03. - Freitag, 05. 03. 2021
> Im Kindergarten/Schülerhort, den Ihr Kind regulär besucht

> Für Kinder berufstätiger Eltern

> Nähere Informationen: www.innsbruck.gv.at
Geöffnet von Montag, 29. März bis Freitag, 02. April 2021.
Die Betreuung in den Osterferien ist ausschließlich für Kinder, die auch während des Jahres
einen städtischen Kindergarten oder Schülerhort besuchen.
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